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(54)  Verfahren  zur  Herstellung  eines  Dämmelementes  sowie  ein  Dämmelement 

(57)  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Dämmelements  sowie  ein  Dämmelement  zur 
Lärmminderung  durch  Dämmung  und/oder  akustische 
Absorption  schwingender  Körper,  insbesondere  Kraft- 
fahrzeuge  bzw.  Teile  davon,  aus  einem  Bindemittel  und 
einem  Matrixwerkstoff  mit  einer  gegenüber  dem  Binde- 
mittel  höheren  Schmelztemperatur,  wobei  das  Binde- 
mittel  den  Matrixwerkstoff  bindet.  Bei  dem  Herstel- 

lungsverfahren  wird  zunächst  ein  Halbzeug  aus  dem 
Matrixwerkstoff  und  dem  Bindemittel  im  Luftlegeverfah- 
ren  hergestellt.  Das  Halbzeug  wird  dann  in  eine  Vorrich- 
tung  eingelegt  und  von  der  Vorrichtung  gepreßt 
und/oder  zugeschnitten.  Das  Dämmelement  kann  zum 
einen  aus  Recyclaten  bestehen.  Zum  anderen  kann  der 
Matrixwerkstoff  durch  Gesteinswolle  gebildet  werden. 
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